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A.	 Einleitung

Nach dem Mauerfall im Jahr 1989 und der sich daran anschließenden Wie-
dervereinigung Deutschlands hat das deutsche Staatsrecht, speziell das Lan-
desverfassungsrecht, ein zunehmendes Interesse innerhalb der juristischen 
Literatur erfahren1. Besonders die daraufhin folgende Konstituierung der 
Verfassungen in den neuen Bundesländern führte zu zahlreichen Publika-
tionen und verstärkte den Reformgedanken in den westdeutschen Bundes-
ländern2. In diesem Zuge gilt das Augenmerk dem Landesverfassungsrecht 
jedoch nicht bloß innerhalb der Nachkriegszeit, vielmehr erfährt auch die 
Zwischenkriegszeit, bzw. die Weimarer Republik, wachsende Beachtung, 
was sich durch die steigende Zahl an Publikationen auf diesem Gebiet be-
legen lässt3. Nicht zuletzt trug auch die nordrhein-westfälische Verfassungs-
revision4 vom 25.  Oktober 2016 zu einer Auseinandersetzung mit dem 
Landesverfassungsrecht Weimars bei. So entschied man sich im Rahmen 

1	 F. Wittreck, Zur Einleitung: Verfassungsentwicklung zwischen Novemberrevolution und 
Gleichschaltung, in: Ders. (Hrsg.), Weimarer Landesverfassungen, 2004, S. 1–55 (S. 1).

2	 Eine nicht abschließende Auflistung von Aufsätzen zur Verfassungsentwicklung der neu-
en Bundesländer: K. Bönninger, Verfassungsdiskussion im Lande Sachsen, in: LKV 1991, 
S. 9–12 (9 ff.); K. Vogelsang, Die Verfassungsentwicklung in den neuen Bundesländern, 
in: DÖV 1991, S. 1045–1053 (1045 ff.); W. Erbguth/B. Wiegand, Über Möglichkeiten und 
Grenzen von Landesverfassungen im Bundesstaat, in: DÖV 1992, S. 770–779 (770 ff.); M. 
Kilian, Die neue Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, in: LKV 1993, S. 73–78 (73 ff.); 
M. Sachs, Zur Verfassung des Landes Brandenburg, in: LKV 1993, S. 241–248 (241 ff.); R. 
Prachtl, Die vorläufige Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, in: LKV 1994, 
S. 1–7 (1 ff.); Kritik an der Verfassunggebung in den neuen Bundesländern äußert u. a.: J. 
Schwabe, Anmerkungen zum Verfassungshandwerk, in: ZRP 1991, S. 361–366 (361 ff.).

3	 Eine nicht abschließende Auswahl von jüngsten Veröffentlichungen: A. Schaletzki, 
Pragmatismus und Beständigkeit. Die Verfassung des Freistaates Lippe, 2008; T. v. Erd-
mann, Die Verfassung Württembergs von 1919. Entstehung und Entwicklung eines freien 
Volksstaates, 2013; R. Gräbener, Verfassungsinterdependenzen in der Republik Baden, 
2014; C. G. Ruf, Die Bayerische Verfassung vom 14. August 1919, 2015; B. Beckermann, 
Verfassungsrechtliche Kontinuitäten im Land Oldenburg, 2016; A. v. Kienitz, Die Preußi-
sche Landesverfassung vom 30. November 1920, 2021.

4	 GVBl. NRW 2016, S. 859.
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dieser Verfassungsrevision in Teilen für eine Abkehr von inhaltlichen und 
sprachlichen Überbleibseln der Konstitution des Freistaates Preußen von 
1920 und ersetzte unter anderem in Art. 30 II NRWLV den übernomme-
nen Terminus „Volkswohl“ durch „Wohl des Landes Nordrhein-Westfalen“. 
Mag diese Wortlautänderung auf den ersten Blick bloß kosmetisch und da-
mit hinsichtlich ihrer Auswirkung letztlich gar insignifikant wirken, bietet 
diese nichtsdestoweniger einen gewichtigen Anlass zur Auseinandersetzung 
mit den landesverfassungsrechtlichen Überbleibseln des ehemaligen Frei-
staates Preußen. Immanent stellt sich die Frage, in welchem Umfang sich et-
waiges Verfassungserbe in den Ursprungskodifikationen den Gliedstaaten 
der Bundesrepublik Deutschland gehalten hat und in welchem Ausmaß eine 
Orientierung am zwischenkriegszeitlichen Verfassungsrecht des ehemaligen 
Freistaates bei Konstituierung nachkriegszeitlichen Landesverfassungsrech-
tes stattfand.

Letztlich handelt es sich bei dieser Fragestellung keineswegs um ein rein 
rechtshistorisches Thema, dient die Eruierung des preußischen Verfassungs-
erbes nicht zuletzt der Aufklärung landesverfassungsrechtlicher Wurzeln 
und damit nicht weniger als der Identifizierung einer landesverfassungs-
rechtlichen Identität. Schon vor diesem Hintergrund ist es mit der Erkennt-
nis des Johann Wolfgang von Goethe zu halten, der bereits vor mehr als 
200 Jahren zu konstatieren wusste, dass „Man […] das Gegenwärtige nicht 
ohne das Vergangene erkennen [kann]“5. Überträgt man den tieferen Sinn 
dieser Maxime auf das Landesverfassungsrecht, so drängt sich die Analyse 
des preußischen Verfassungserbes förmlich auf, um durch dessen Demas-
kierung die konstitutionellen Ursprünge der territorialen Nachfolgestaaten 
zu ergründen und infolgedessen einen ganzheitlichen Blick für deren Ver-
fassungsverständnis zu eröffnen.

5	 J. W. v. Goethe, Italienische Reise, Goethes Werke, Herbert von Einem (Hrsg.), Band XI, 
München, Sonderausgabe 1978, S. 165.
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Die nachfolgende Dissertationsschrift intendiert, gerade diesem Ansatz ge-
recht zu werden und soll mit der Ergründung des preußischen Verfassungs-
erbes in den Ursprungskonstitutionen Nordrhein-Westfalens und Nieder-
sachsens einen Beitrag zur verfassungsrechtlichen Identitätsfindung dieser 
beiden Bundesländer leisten. Wurde die Verfassung des Freistaates von 
1920 für sich genommen in zeitgenössischer Literatur6 bereits zu Genüge 
beleuchtet, so gilt dies auch für die Konstitutionen Nordrhein-Westfalens7 
und Niedersachsens8. Gleichwohl entbehrt die rechtswissenschaftliche For-
schung bis dato einer konkreten verfassungsrechtlichen Ursprungs- und 
Erbanalyse beider Verfassungsurkunden. In logischer Konsequenz soll diese 
Dissertationsschrift diesem Missstand Abhilfe schaffen und diesen bisher in 
der Fachliteratur ausgesparten Bereich ergründen. Zugleich ist beabsichtigt, 
mit dieser Arbeit dem zwischenkriegszeitlichen Verfassungsrecht mehr Gel-
tung innerhalb der Fachliteratur zu verleihen und einen Beitrag zur landes-
verfassungsrechtlichen Forschung zu leisten.

6	 Siehe die nicht abschließende Auflistung von Kommentierungen zur preußischen Ver-
fassung von 1920: A. Arndt, Die Verfassung des Freistaates Preußen, 1921; F. Giese/E. 
Volkmann, Die Preußische Verfassung vom 30. November 1920, 2. Auflage 1926; R. 
Huber, Die Verfassung des Freistaates Preußen vom 30. November 1920, 1921; F. Stier-
Somlo, Kommentar zur Verfassung des Freistaats Preußen vom 30. November 1920, 
1921; A. Vogels, Die Preußische Verfassung, 1921; L. Waldecker, Die Verfassung des Frei-
staates Preußen vom 30. November 1920, 1921; ferner erschien im Jahr 2021 die bereits 
vorgenannte Dissertationsschrift zur Preußischen Landesverfassung: Kienitz, Landesver-
fassung (Fn. 3).

7	 Eine Auswahl an Kommentierungen zur Verfassung Nordrhein-Westfalens: C. Dästner, 
Die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2. Auflage 2002; G. Geller/K. Klein-
rahm, Die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 1. Auflage 1950; W. Kringe, Die 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, 1990; W. Löwer/P. J. Tettinger (Hrsg.), 
Kommentar zur Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2002; A. Vogels, Die Ver-
fassung für das Land Nordrhein-Westfalen, 1951.

8	 Ferner eine nicht abschließende Auswahl an Fachliteratur zur niedersächsischen 
Verfassung: L. Hagebölling: Niedersächsische Verfassung, 2. Auflage 2011. H. Korte, Ver-
fassung und Verwaltung des Landes Niedersachsen, 1. Auflage 1962; H. Korte/B. Rebe, 
Verfassung und Verwaltung des Landes Niedersachsen, 2. Auflage 1986; H. Neumann, 
Handkommentar zur Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung, 1983.
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B.	 Historische Entwicklung des 
Freistaats Preußen und seiner 
Verfassung

Während sich die rechtliche Analyse des Verfassungserbes des Freistaats 
Preußen als Kardinalpunkt dieser Arbeit darstellt, so wird diesem noch eine 
Einordnung der historischen Entwicklung Preußens und seiner Verfassung 
vorangestellt. Auch wenn dieser Darstellung keine neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu entnehmen sein werden, ist es für ein Materieverständnis in 
seiner Gesamtheit obligatorisch, die Analyse nicht nur auf eine Verfassungs-
eruierung und einen anschließenden Rechtsvergleich mit den territorialen 
Nachfolgestaaten zu beschränken. Viel mehr ermöglicht eine zumindest 
begrenzte Sichtung des historischen Verfassungskontextes und der Landes-
entwicklung eine Gesamteinordnung vor verfassungsrechtlichem Kontext. 
Verrät schon der Titel dieser Dissertationsschrift, dass das Hauptaugenmerk 
auf dem „verfassungsrechtlichen Erbe des Freistaats Preußen“ liegt, so darf 
bei dessen Erschließung freilich nicht der historische Ursprung vergessen 
werden. Nur auf diese Weise kann der tatsächliche Regelungsgehalt und die 
rechtliche Tragweite der gegenwärtigen Rechtsmaterie bemessen werden. 
Stellt die Verfassungsgeschichte schlussendlich doch „eine oft unerlässliche 
Hilfe für das Verständnis und die Interpretation des geltenden Verfassungs-
rechtes und der heutigen Rechtsordnung überhaupt“9 dar, ist sie auch ein 
essenzieller Bestandteil dieser Dissertationsschrift.

An diesem Punkt stellt sich jedoch die Frage, welcher historische Betrach-
tungszeitraum für eine den Kontext der verfassungsrechtlichen Analyse 
unterfütternde Auswertung angemessen ist. Dabei stellt sich die Geschichte 
des Freistaats Preußen als vielfältig, wandlungsreich und Deutschland auf 

9	 W. Frotscher/B. Pieroth, Verfassungsgeschichte, 17. Auflage 2018, Rn. 3 (S. 1).
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einzigartige Weise prägend dar. Insofern soll der geschichtliche Fokus auf 
dem Zeitraum liegen, der für die Verfassungsentwicklung innerhalb der 
Weimarer Republik und deren potenzielles Erbe maßgeblich war. Erfolgte 
mit der Novemberrevolution 1918 eine stürmische Umstellung vom bislang 
durch Monarchie und Drei-Klassen-Wahlrecht geprägten Staat hin zur De-
mokratie, so ergab sich nach dem Niedergang des dritten Reiches ab 1945 
ein ebenso ruckartiger Übergang von Diktatur zur Demokratie sowie eine 
Anpassung an die vorgegebenen Werte der Besatzungsmächte unter dem 
vollständigen Verlust von Preußens territorialer und staatlicher Integrität10. 
Selbstredend waren unter diesem stetigen staatsrechtlichen Wandel grund-
legende verfassungsrechtliche Änderungen für den Freistaat immanent. Ein 
tauglicher Anknüpfungspunkt ist konsequenterweise jener Abschnitt der 
preußischen Historie, der sowohl für die Verfassungsentstehung von 1919 
als auch für das spätere strukturelle und territoriale Aufgehen in den Nach-
folgeländern der Bundesrepublik Deutschland ausschlaggebend war. Letzt-
lich mündete die bewegte Geschichte Preußens vom Königreich hin zum 
demokratischen Freistaat in dessen territoriale Zerschlagung und staats-
rechtliche Auflösung. Diese Entwicklung resultierte freilich auch in prägen-
den Veränderungen für die preußischen Verfassungen und damit nicht zu-
letzt für seine Bürger.

Während Preußen durch seine Geschichte, besonders durch sein letztend-

10	 Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Staatsrechtslehre durch die Novemberrevolution 
siehe: M. Baldus, Das Engagement für Kontinuität, in: AöR, Bd. 127 (2002), S. 97–117 
(97 ff.); allgemein zum Thema der Verfassungsentwicklung in der Nachkriegszeit: J. Isen-
see, Idee und Gestalt des Föderalismus im Grundgesetz, in: Ders./P. Kirchhoff (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VI, 3. Auflage 2008, 
§ 126 Rn. 257 ff. (S. 149 ff.); aus verfassungsgeschichtlicher Perspektive über den Zeit-
raum vom Niedergang des Kaiserreichs hin zur Weimarer Republik: K. Kröger, Einführung 
in die jüngere deutsche Verfassungsgeschichte (1806–1933), 1988, S. 129 ff.; siehe dazu 
ebenso: D. Willoweit, Deutsche Verfassungsgeschichte, 6. Auflage 2009, S. 287 ff.; Muß-
gnug spricht sogar davon, dass eine derartige Zerschlagung Preußens stattgefunden hat, 
dass aus dem, was übrig geblieben ist, Preußen sich „nicht mehr rekonstruieren läßt“: R. 
Mußgnug, Das Staatserbe Preußens – Rechtslage und Verfassungswirklichkeit, in: FBPG 
57. Bd. (2. Bd. 1992), S. 1–23 (S. 1).
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liches Scheitern als Mahnmal für die deutsche Vergangenheit stehen kann, 
so ist es auch ein Symbol für den demokratischen Neuanfang der Bundes-
republik. Beginnend mit dem deutschen Bund, der sich anschließenden Re-
gierungsübernahme von Friedrich Wilhelm IV.11 und der bald darauffolgen-
den Gründung der Frankfurter Nationalversammlung (Paulskirche) im Jahr 
1848 wurde das Fundament für die fortschreitende Verfassungsentwicklung 
in Preußen gelegt12. Mit Anbruch der Märzrevolution und der damit ver-
bundenen Reaktionszeit in den Jahren 1848–50 gelang es der Bevölkerung 
erstmalig, die preußische Monarchie zu bedeutenden Zugeständnissen im 
Rahmen einer Verfassung zu bewegen, die in großen Teilen ohne erhebliche 
Änderungen über die Kaiserzeit hinweg bis zum Ende des ersten Weltkrie-
ges 1918 in Kraft blieb13. 

Mit Gründung der Weimarer Republik und den damit verbundenen tief-
greifenden Verfassungsänderungen für Preußen im Jahr 1919 fand schließ-
lich eine Abkehr vom alten monarchisch geprägten System hin zur Demo-
kratie statt14. Diese neu gewonnene Demokratie fand jedoch gleich darauf 
während der Zeit des Nationalsozialismus vollständige Negierung, ver-
mochte sich jedoch nach Ende des zweiten Weltkrieges und Begründung der 

11	 Zu den tiefergehenden Veränderungen durch die Regierungsübernahme von Friedrich 
Wilhelm IV. und die damit verbundenen Hoffnungen der Bevölkerung hinsichtlich verfas-
sungspolitischer Änderungen: E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 
Bd. II, 3. Auflage 1988, S. 478 ff.

12	 Zur Paulskirche und deren Einfluss auf die preußische Verfassungsentwicklung: Huber, 
Verfassungsgeschichte II (Fn. 11), S. 587 ff.

13	 Eine umfangreiche Darstellung der Märzrevolution in Preußen findet sich bei: Huber, Ver-
fassungsgeschichte II (Fn. 11), S. 571 ff; zur verfassungsgeschichtlichen Bedeutung der 
revolutionären Ereignisse des Jahres 1848: Frotscher/Pieroth, Verfassungsgeschichte 
(Fn. 9), Rn. 328 (S. 162).

14	 Frotscher/Pieroth fassen die Fakten zur Revolution und Verfassungsneuordnung in der 
Weimarer Republik treffend zusammen: Frotscher/Pieroth, Verfassungsgeschichte 
(Fn. 9), Rn. 504 ff. (S. 249 ff.); eine verfassungsgeschichtliche Deutung der Übergangs-
zeit vom Kaiserreich zur Weimarer Republik findet sich bei: Kröger, Einführung (Fn. 10), 
S. 129 ff.; siehe dazu ebenso: Willoweit, Verfassungsgeschichte (Fn.10), S. 287 ff.
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Bundesrepublik Deutschland als Erfolgskonzept final durchzusetzen15. Da 
die Gründung der Bundesrepublik als demokratischer Neuanfang Deutsch-
lands letztlich den rechtlichen, strukturellen und territorialen Niedergang 
des Freistaats Preußen herbeiführte, verkörpert ihre Proklamation letztlich 
auch den Zeitmarker für das Ende der historischen Analyse16. Vor diesem 
Hintergrund richtet sich historische Auswertung im nunmehr nachfolgen-
den Abschnitt nach dem Zeitraum ab Gründung des deutschen Bundes 
und der Frankfurter Nationalversammlung 1848 bis zur Proklamation der 
Bundesrepublik Deutschland 1949. Konsequenterweise erschöpft sich der 
Umfang dieser Analyse allerdings bereits in einem gröberen Überblick, da 
eine weitergehende Auswertung den Rahmen dieser Dissertationsschrift bei 
Weitem sprengen würde.

15	 Eine zusammenfassende Aufzählung von in der Zeit des Nationalsozialismus abge-
schafften demokratischen Verfassungserrungenschaften unter den Stichworten „legale 
Revolution“ und „nationale Revolution“ findet sich bei: Frotscher/Pieroth, Verfassungsge-
schichte (Fn. 9), Rn. 597 ff. (S. 300 ff.); zur Machtergreifung der Nationalsozialisten auch: 
Willoweit, Verfassungsgeschichte (Fn. 10), S. 308 ff.

16	 Eine Beschreibung des Weges von Preußen zum strukturellen, territorialen und staats-
rechtlichen Niedergang findet sich bei: Mußgnug, Das Staatserbe Preußens (Fn. 10), 
S. 1 ff.; kurz und prägnant zu den wesentlichen Fakten bei Entstehung des Grundgesetzes 
und der damit verbundenen Rückkehr zur Demokratie: Frotscher/Pieroth, Verfassungs-
geschichte (Fn. 9), Rn. 759 ff. (S. 372 ff.).
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